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1. Unzulässige AGB-Klauseln einer Bank
 
Der Bundesgerichtshof (BGH) hatte am 27.4.2021 über die 
Wirksamkeit einer von Banken verwendeten Klausel ent-
schieden. Danach werden Änderungen von Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen den Kunden spätestens 2 Monate 
vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt ihres Wirksamwerdens 
in Textform angeboten. Die Zustimmung des Kunden gilt 
als erteilt, wenn er seine Ablehnung nicht vor dem vorge-
schlagenen Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Änderun-
gen angezeigt hat. Auf diese Genehmigungswirkung weist 
ihn die Bank in ihrem Angebot besonders hin. Der Kunde 

hat die Möglichkeit der Kündigung.

Die BGH-Richter entschieden dazu, dass Klauseln in Allge-
meinen Geschäftsbedingungen einer Bank unwirksam sind, 
die ohne inhaltliche Einschränkung die Zustimmung des 
Kunden zu Änderungen der Allgemeinen Geschäftsbedin-
gungen und Sonderbedingungen fingieren.

Einige Banken und Sparkassen haben in der Vergangenheit 
auf Grundlage solcher und vergleichbarer Formulierungen 
Leistungs- und Preisänderungen durchgesetzt. Es bleibt ab-
zuwarten, wie sich das Urteil auf diese Änderungen auswirkt.

1. Unzulässige AGB-Klauseln einer Bank

2. Pflicht zur Mietzahlung trotz staatlicher  
Schließungsanordnung

3. Fristlose Kündigung eines Mietvertrags aufgrund  
wiederholt aufgetretener Mängel

4. Annahmepflicht von Homeoffice und Angebotspflicht  
von Selbst- oder Schnelltests

5. Antragsfrist für erleichterten Zugang zu  

Kurzarbeitergeld verlängert

6. Längere Verträge für Saisonarbeitskräfte

7. Einordnung von ärztlichem Hintergrunddienst als  
Rufbereitschaft oder Bereitschaftsdienst

8. Krankengeld ausnahmsweise auch bei verspäteter  
Krankmeldung

9. Verjährung von Pflichtteilsansprüchen
10. Erhöhtes Bußgeld bei Missachtung mehrerer  

Höchstgeschwindigkeitsschilder
11. Entwurf eines Transparenzregister- und  

Finanzinformationsgesetzes
12. Steuerbefreiung von Beratungsleistungen zur  

beruflichen Neuorientierung

GUTWIN • WEISS
RECHTSANWÄLTE

Juni 2021 

Das Entscheidende
Informationen aus dem Wirtschafts-, Arbeits- und Sozialrecht

mailto:kontakt%40gw-recht.de?subject=
https://gw-recht.de
https://www.facebook.com/GWRecht


GUTWIN • WEISS | Rechtsanwälte | Erlangen • Fürth

Das Entscheidende - Juni 2021 Informationen aus dem Wirtschafts-, Arbeits- und Sozialrecht

2

‹

2. Pflicht zur Mietzahlung trotz staatlicher  
Schließungsanordnung

 
Vor den Oberlandesgerichten in Dresden und Karlsruhe 
wurden Einzelfallentscheidungen bezüglich eventueller 
Mietanpassungen getroffen, die aufgrund der Bestimmun-
gen zum Schutz vor den Auswirkungen der Corona-Pan-
demie entstehen. Während das OLG in Dresden einer Ver-
minderung der Kaltmiete um 50 % zustimmte, gab das OLG 
Karlsruhe einer Mietminderung keine Chance.

In beiden Fällen mussten Einzelhandelsgeschäfte aufgrund 
der behördlichen Schließungsanordnung im ersten Corona-
Lockdown vom 18.3. bis zum 19.4.2020 geschlossen blei-
ben. Die Zahlung der vereinbarten Miete für die jeweiligen 
Ladenlokale wollten beide Betreiber für den April 2020 nicht 
an ihre Vermieter leisten.

Das OLG Karlsruhe stellt in seinem Urteil vom 24.2.2021 
fest, dass die Mietzahlung nicht einfach auszusetzen 
oder zu reduzieren ist. Eine allgemeine Schließungsan-
ordnung aufgrund der pandemischen Lage genügt nicht 
als Begründung eines Sachmangels des Mietobjekts, der 
zu einer Mietminderung berechtigt. Ein „Wegfall der Ge-
schäftsgrundlage” kommt laut dem OLG Karlsruhe zwar 
grundsätzlich in Frage, dieser setzt allerdings den Nach-
weis besonderer Umstände voraus, die im Einzelfall zu prü-
fen sind. Diese Umstände lagen im verhandelten Fall nicht 
in ausreichender Weise vor.

Demgegenüber hat das OLG Dresden in einem Urteil vom 
24.2.2021 entschieden, dass ein angepasster Mietzins ge-
zahlt werden kann, wenn auf der Grundlage von Corona-
Schutzmaßnahmen eine staatliche Schließungsanordnung 
erlassen wurde. Das OLG Dresden geht davon aus, dass 
es auf das Vorliegen eines Mangels des Mietobjekts nicht 
ankommt und es sich bei einer Schließungsanordnung um 
eine sog. Störung der Geschäftsgrundlage handelt, die sehr 
wohl eine Reduzierung der Kaltmiete für die Dauer der an-
geordneten Schließung auf die Hälfte rechtfertigt, da weder 
Mieter noch Vermieter diese Störung verursacht haben.

Bitte beachten Sie! Beide Urteile sind noch nicht rechts-
kräftig. Die Oberlandesgerichte in Karlsruhe und Dresden 
haben die Revision vor dem Bundesgerichtshof zugelassen.

3. Fristlose Kündigung eines Mietvertrags aufgrund 
wiederholt aufgetretener Mängel

 
Jede Vertragspartei kann das Mietverhältnis aus wichtigem 
Grund außerordentlich fristlos kündigen. Besteht der wich-
tige Grund in der Verletzung einer Pflicht aus dem Mietver-
trag, so ist die Kündigung erst nach erfolglosem Ablauf ei-
ner zur Abhilfe bestimmten angemessenen Frist oder nach 
erfolgloser Abmahnung zulässig. Dies gilt nicht, wenn eine 

Frist oder Abmahnung offensichtlich keinen Erfolg ver-
spricht. Auf eine Abmahnung kann aufgrund einer voraus-
sichtlichen Erfolglosigkeit jedoch nicht verzichtet werden, 
wenn der Vermieter bei wiederholt aufgetretenen Mängeln 
immer um deren Beseitigung bemüht war.

In einem Fall aus der Praxis kam es in Gewerberäumen 
seit 2003 trotz Mängelbeseitigungsarbeiten von Seiten 
des Vermieters zu insgesamt 7 Wassereintritten. Der Mie-
ter kündigte daraufhin das Mietverhältnis fristlos mit der 
Begründung, dass der Vermieter nicht in der Lage war, die 
Mängel zu beseitigen. Die Richter des Oberlandesgerichts 
Brandenburg entschieden, dass die fristlose Kündigung 
unwirksam war, denn es hätte hier einer vorherigen Abmah-
nung bedurft.

4.	 Annahmepflicht	von	Homeoffice	und	Angebots-
pflicht	von	Selbst-	oder	Schnelltests

 
Arbeitgeber sind verpflichtet Beschäftigten im Büro oder 
mit vergleichbaren Tätigkeiten Homeoffice anzubieten. 
Nur bei Vorliegen zwingender betrieblicher Gründe, z. B. 
wenn nötige Arbeitsmittel fehlen oder die vorhandene IT-
Infrastruktur nicht ausreicht, kann auf das Anbieten von 
Homeoffice verzichtet werden. Organisatorische Erschwer-
nisse reichen nicht aus und eine Mindestbetriebsgröße für 
Homeoffice gibt es ebenfalls nicht.

Mit Inkrafttreten der „Corona-Notbremse” sind nun Arbeit-
nehmer verpflichtet, auch ein Homeoffice-Angebot anzu-
nehmen, wenn dem ihrerseits keine Gründe entgegenste-
hen. Diese können z. B. räumliche Enge, Störungen durch 
Dritte, unzureichende technische Ausstattung usw. sein.

Ferner sind Arbeitgeber verpflichtet, in ihren Betrieben al-
len Mitarbeitern, die nicht ausschließlich im Homeoffice 
arbeiten, regelmäßige Selbst- oder Schnelltests anzubieten 
(mindestens 2-mal pro Woche). Die Testangebote sollten 
möglichst vor der Aufnahme der entsprechenden Tätig-
keit wahrgenommen werden. Für die entstehenden Kosten 
gibt es keinen Ausgleich; diese müssen vom Unternehmen 
selbst getragen werden.

5. Antragsfrist für erleichterten Zugang zu  
Kurzarbeitergeld	verlängert

 
Die Bundesregierung hat die Antragsfrist zum erleichter-
ten Zugang zum Kurzarbeitergeld um 3 Monate bis zum 
30.6.2021 verlängert. Den erleichterten Zugang können Be-
triebe, die bis 30.6.2021 erstmals oder nach dreimonatiger 
Unterbrechung erneut Kurzarbeit einführen, bis 31.12.2021 
in Anspruch nehmen. Voraussetzung:
• Mindestens 10 % der Beschäftigten sind vom Arbeitsaus-

fall betroffen.
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• Auf den Aufbau von Minusstunden wird vollständig ver-
zichtet.

• Auch Leiharbeitnehmerinnen und Leiharbeitnehmer ha-
ben Zugang zum Kurzarbeitergeld.

Mit der Regelung soll Planungssicherheit für die betroffe-
nen Betriebe und deren Beschäftigte geschaffen werden.

6.	 Längere	Verträge	für	Saisonarbeitskräfte
 
Der Bundesrat hat am 7.5.2021 eine Ausnahmeregelung 
für Saisonbeschäftigungen gebilligt, die der Bundestag 
am 22.4.2021 verabschiedet hatte. Mit dem Gesetz wird 
die zulässige Dauer kurzfristiger sozialversicherungsfrei-
er Beschäftigung ausnahmsweise für die Zeit vom 1.3. bis 
31.10.2021 auf eine Höchstdauer von 4 Monaten oder 102 
Arbeitstagen (bisher 3 Monate / 70 Arbeitstage) verlängert.

Hintergrund ist, dass die Fluktuation ausländischer Sai-
sonarbeitskräfte coronabedingt geringer ist als sonst. Die 
Regelung für Saisonarbeitsverträge tritt am 31.10.2021 au-
tomatisch wieder außer Kraft.

7. Einordnung von ärztlichem Hintergrunddienst als 
Rufbereitschaft	oder	Bereitschaftsdienst

 
Ob ärztlicher Hintergrunddienst für Ärzte zu vergütende 
Rufbereitschaft oder Bereitschaftsdienst ist, hängt davon 
ab, ob der Arbeitgeber den Arbeitnehmer durch eine Vorga-
be insbesondere hinsichtlich der Zeit zwischen Abruf und 
Aufnahme der Arbeit zwingt, sich an einem bestimmten 
Ort aufzuhalten und damit eine faktische Aufenthaltsbe-
schränkung vorgibt. Das gilt auch, wenn der ärztliche Hin-
tergrunddienst mit einer Telefonbereitschaft verbunden ist.

Maßgeblich ist also der Umfang der vom Arbeitgeber an-
geordneten Aufenthaltsbeschränkung. Dabei ist der Arbeit-
nehmer allerdings auch bei der Rufbereitschaft in der Wahl 
seines Aufenthaltsortes nicht völlig frei. Er darf sich ent-
sprechend dem Zweck der Rufbereitschaft nur so weit von 
dem Arbeitsort entfernt aufhalten, dass er die Arbeit dort 
alsbald aufnehmen kann.

8.	 Krankengeld	ausnahmsweise	auch	bei	verspäteter	
Krankmeldung

 
Ein Versicherter, der wegen Arbeitsunfähigkeit (AU) Kran-
kengeld erhält, muss spätestens am nächsten Werktag 
nach dem Ende der zuletzt festgestellten AU deren Fortdau-
er ärztlich bescheinigen lassen, damit er weiterhin kranken-
geldberechtigt ist.

Wird er an diesem Tag aus organisatorischen Gründen von 

der Arztpraxis auf einen späteren Termin verwiesen, so kann 
die gesetzliche Krankenkasse die Zahlung von Krankengeld 
nicht mit dem Argument verweigern, die AU sei nicht lü-
ckenlos festgestellt worden. Dies entschied das Hessische 
Landessozialgericht in 2 Urteilen am 22.12.2020.

9. Verjährung von Pflichtteilsansprüchen
 
Ein Erblasser kann einen Erben nicht komplett enterben. 
Dieser hat dann immer noch einen gesetzlichen Pflicht-
teilsanspruch. Die Verjährungsfrist von Pflichtteilsansprü-
chen beträgt 3 Jahre und beginnt in dem Zeitpunkt, in dem 
der Pflichtteilsberechtigte von dem Eintritt des Erbfalles 
und von der ihn beeinträchtigenden Verfügung Kenntnis 
erlangt. Für den Beginn der Verjährung des Pflichtteilsan-
spruchs eines Geschäftsunfähigen ist auf die Bestellung 
des Vormunds bzw. Betreuers und dessen Kenntnis abzu-
stellen.

In einem vom Oberlandesgericht Hamm entschiedenen Fall 
hatte ein Vater seine infolge einer Behinderung geschäfts-
unfähige Tochter zugunsten seiner Frau im Rahmen eines 
Berliner Testaments enterbt. Die so entstandenen Pflicht-
teilsergänzungsansprüche wegen lebzeitigen Schenkun-
gen des Vaters leitet das Sozialamt auf sich über. Nach dem 
Tod des Vaters war der Sohn der Betreuer seiner Schwester. 
Das Sozialamt machte nach dem Tod der Mutter Pflicht-
teilsansprüche gegen den alleinerbenden Sohn geltend.

Hinsichtlich der Kenntnis ist hier nicht auf die geschäfts-
unfähige Tochter, sondern auf ihren Betreuer abzustellen. 
Zwar pausierte der Lauf der Verjährung, solange die Tochter 
infolge des Todes des Vaters ohne Betreuer war. Mit der Be-
stellung des Bruders zum Betreuer lief die Frist aber weiter. 
Der Sozialhilfeträger hatte erst nach Ablauf der 3 Jahre An-
sprüche geltend gemacht.

10.	Erhöhtes	Bußgeld	bei	Missachtung	mehrerer	
Höchstgeschwindigkeitsschilder

 
Passiert ein Fahrer hintereinander mehrere die Höchstge-
schwindigkeit beschränkende Verkehrszeichen, ohne seine 
Fahrgeschwindigkeit anzupassen, handelt er — wenn nicht 
gar vorsätzlich — mit gesteigerter Fahrlässigkeit, weshalb 
gegen ihn ein erhöhtes Bußgeld verhängt werden kann. Das 
hat das Oberlandesgericht Koblenz mit seinem Beschluss 
vom 8.3.2021 entschieden.

Die im Bußgeldkatalog für fahrlässige Verstöße festgeleg-
ten Regelgeldbußen gehen von „gewöhnlichen” Fallgestal-
tungen aus. Folglich kann von diesen abgewichen werden, 
wenn besondere Umstände vorliegen, die nicht dem durch-
schnittlichen Fahrlässigkeitsgrad entsprechen. Das ist bei 
der Missachtung einer Mehrfachbeschilderung der Fall, 
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denn es wird durch den Fahrer zum einen die in der Mehr-
fachbeschilderung liegende besondere Warnung vor einer 
gefährlichen und unfallträchtigen Stelle ignoriert. Zum an-
deren offenbart sich in der Missachtung mehrerer hinter-
einander aufgestellter Verkehrsschilder ein länger andau-
ernder Sorgfaltsverstoß.

11. Entwurf eines Transparenzregister- und  
Finanzinformationsgesetzes

 
Die Bundesregierung will mit dem Transparenzregister- 
und Finanzinformationsgesetz mehr Transparenz über 
deutsche Gesellschaften und ihre wirtschaftlich Berech-
tigten schaffen. Diese Instrumente sollen Geldwäsche und 
Terrorismusfinanzierung bekämpfen.

Der Gesetzentwurf sieht die Umstellung des Transparenz-
registers von einem Auffangregister auf ein Vollregister vor. 
Hierzu wird die Mitteilungsfiktion aufgehoben, nach der 
bislang diejenigen Rechtseinheiten, deren Eigentums- und 
Kontrollstruktur und damit deren wirtschaftlich Berechtig-
ter aus anderen Registern (z. B. Handelsregister, aber auch 
Genossenschafts- und Vereinsregister) ermittelbar ist, die 
Pflicht zur Mitteilung des wirtschaftlich Berechtigten zur 
Eintragung ins Transparenzregister als erfüllt gilt.

Alle Rechtseinheiten sind dann verpflichtet, ihren wirt-
schaftlich Berechtigten nicht nur zu ermitteln, sondern dem 
Transparenzregister positiv zur Eintragung mitzuteilen. 
Die Verantwortlichkeit für die Richtigkeit und Aktualität der 
Daten liegt klar abgrenzbar bei den Rechtseinheiten. Das 
Transparenzregister wird damit künftig als Vollregister ei-
nen quantitativ umfassenden und qualitativ hochwerti-

gen Datenbestand zu den wirtschaftlich Berechtigten aller 
transparenzpflichtigen Einheiten enthalten. Das Gesetz soll 
zum 1.8.2021 in Kraft treten.

12.	Steuerbefreiung	von	Beratungsleistungen	zur	beruf-
lichen Neuorientierung

 
Beratungsleistungen zur beruflichen Neuorientierung, die 
ein Arbeitgeber einem Arbeitnehmer aufgrund des Wegfalls 
seines Arbeitsplatzes zukommen lässt, sind steuerfrei. Dies 
wird im Jahressteuergesetz 2020 klargestellt.

Darunter fällt die sog. „Outplacement-Beratung” oder 
„Newplacement-Beratung„, die Arbeitgeber zur berufli-
chen Neuorientierung für ausscheidende Arbeitnehmer 
anbieten bzw. durch Dritte durchführen lassen können. Die 
Steuerbefreiung erstreckt sich auf sämtliche Leistungen 
einer Outplacement-Beratung, wie z. B. einer Perspektiv-
beratung, einer steuer- und sozialversicherungsrechtlichen 
Beratung, einer Marktvorbereitung sowie der Vermarktung 
und Neuplatzierung der Teilnehmenden.

Für Weiterbildungen, die der Verbesserung der individuel-
len Beschäftigungsfähigkeit von Mitarbeitern dienen, gilt 
bereits seit 2019 eine gesetzliche Steuerbefreiung. Hierun-
ter fallen z. B. auch Maßnahmen zur Anpassung und Wei-
terentwicklung der beruflichen Kompetenzen, wie sie etwa 
Sprachkurse bieten.

Bitte beachten Sie! Weder die Leistungen einer Weiterbil-
dung noch einer Outplacement-Beratung dürfen einen 
überwiegenden Belohnungscharakter haben, um die Steu-
erbefreiung nicht zu verlieren.

Bitte beachten Sie, dass dieses Informationsschreiben eine individuelle Beratung nicht ersetzen kann!  
Alle Beiträge sind nach bestem Wissen zusammengestellt. Eine Haftung für deren Inhalt kann jedoch nicht übernommen werden. 

Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Basiszinssatz:
nach § 247 Abs. 1 BGB maßgeblich
für die Berechnung von Verzugszinsen

seit 1.7.2016 = - 0,88 % 1.1.2015 – 30.06.2016 = - 0,83 % 1.7.2014 – 31.12.2014 = - 0,73 %
Ältere Basiszinssätze finden Sie im Internet unter: http://www.bundesbank.de und dort unter „Basiszinssatz“.

Verzugszinssatz 
(§ 288 BGB seit 01.01.2002)

Rechtsgeschäfte mit Verbrauchern: Basiszinssatz + 5 %-Punkte 

Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern: Basiszinssatz + 8 %-Punkte
(abgeschlossen bis 28.07.2014) 

Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern: Basiszinssatz + 9 %-Punkte
(abgeschlossen ab 29.07.2014) zzgl. 40 € Pauschale

Verbraucherpreisindex:
(2015 = 100)

2021: April: 108,2; März = 107,5; Februar = 107,0; Januar = 106,3 
2020: Dezember = 105,5; November = 105,0; Oktober = 105,9; September = 105,8;  August = 106,0; 
   Juli = 106,1; Juni = 106,6; Mai = 106,0; April = 106,1;  März = 105,7; Februar = 105,6; Januar = 105,2

Ältere Verbraucherpreisindizes finden Sie im Internet unter: http://www.destatis.de - Konjunkturindikatoren - Verbraucherpreise

http://www.bundesbank.de
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